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Antrag zur Tagesordnung Kreishaushalt/Entwurf 
Vorlage einer Eröffnungsbilanz nach den kaufmännischen Bilanzregeln der Bilanzwahrheit und –Klarheit

Die Gruppe FUW und BfM im Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises beantragt, die Verwaltung möge zusätzlich zu der gemäß den Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung bereits erarbeiteten Eröffnungsbilanz eine alternative Bilanz vorlegen, die sich ausschließlich an den im Handelsgesetzbuch festgelegten Bilanzierungsregeln orientiert, um dem Kreistag einen fundierten Überblick zu der tatsächlichen Eigenkapitallage des Kreises als unabdingbar notwendige Grundlage für die Finanzentscheidungen zu geben.

Begründung:

Mit der Einführung des neuen kommunalen Finanzmanagements wurde die Finanzwirtschaft der Kommunen/Landkreise auf die kaufmännische Buchführung umgestellt. Die Kommunen/Landkreise sind damit verpflichtet, die im Handelsgesetzbuch vorgeschriebenen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sowie der Bilanzierungsregelungen zur Bilanzwahrheit und Bilanzklarheit anzuwenden. Diese für den Kaufmann zwingend zu beachtenden Regelungen wurden vom Landesgesetzgeber jedoch nicht eins zu eins umgesetzt; insbesondere hat der Gesetzgeber für die kommunalen Bilanzen vom Handelsgesetzbuch abweichende Regelungen getroffen, die zwar Gesetzeskraft haben, aber dazu führen, dass die kommunale Bilanz insbesondere bei der Darstellung des kommunalen Eigenkapitals ein anderes Ergebnis darstellen, als es nach den handelsrechtlichen Bestimmungen darzustellen wäre.
Das Eigenkapital der Kommunen/Landkreise gründet sich zu in der Regel über 90 Prozent auf das sogenannte Infrastrukturvermögen. Damit ist das Anlagevermögen gemeint, das die Kommunen/Landkreise zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben vorhalten und auch unterhalten muss. Genannt seien hier z.B. Straße, Wege, Plätze, öffentliche Grünflächen, Brücken, Verkehrsanlage, Schulen, Kindergärten, Verwaltungsgebäude, Entwässerungsanlagen, die Betriebs- und Geschäftsausstattung, Feuerwehrgebäude und –Fahrzeuge und vieles andere mehr.

Um zu verhindern, dass z.B. ein Feuerwehrgebäude aufgrund einer Zahlungsunfähigkeit einer Kommune/Landkreis zwangsversteigert wird und damit die KommuneLandkreis ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabe des Brandschutzes nicht mehr nachkommen könnte, verbietet die Gemeindeordnung im § 87 Absatz 1 ausdrücklich, Sicherheiten zu Lasten Dritter zu bestellen (sie darf daher ihr Sachvermögen nicht mit Hypotheken oder Grundschulden belasten). Zur Präzisierung dieses unverrückbaren Grundsatzes verbietet der § 90 der Gemeindeordnung ausdrücklich, dass eine Kommune/Landkreis Vermögensgegenstände, die sie auf absehbare Zeit zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt, veräußert werden dürfen.
Es ist festzustellen, dass die Kommune/Landkreis weitestgehend über ein Vermögen verfügt, das weder zur Absicherung von Schulden noch zum Ausgleich von Liquiditätsbedarfen (= zur Erzielung von geldlichen Einnahmen) herangezogen werden kann. 
Dies ist der entscheidende Unterschied zu der kaufmännischen Bilanz gemäß den Vorschriften des Handelsgesetzbuches. Der Grundsatz der Bilanzwahrheit verlangt vom Kaufmann, sein Vermögen so darzustellen, dass ersichtlich und wahrscheinlich ist, dass er es im Zweifelsfalle zum Ausgleich von Schulden auch tatsächlich verwerten kann.

Der Landesgesetzgeber hat zur Frage, wie das kommunale Anlagevermögen in der Bilanz zu bewerten ist, im § 33 der Gemeindehaushaltsverordnung folgende Grundsätze verankert:

· In die Bilanz sind Vermögensgegenstände aufzunehmen, an denen die Gemeinde/Landkreis das wirtschaftliche Eigentum hat

und
 
die selbständig verwertbar sind.


· Es sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich der Abschreibungen anzusetzen.


Diese Regelungen entsprechen den kaufmännischen Bilanzierungsvorschriften. Die Ausführungsbestimmungen widersprechen jedoch den Bilanzierungsvorschriften. Der maßgebende und allseitig anerkannte Kommentar zur Gemeindehaushaltsverordnung führt zu der o.g. Vorschrift aus:
„… fordert der Gesetzgeber auch die selbständige Verwertbarkeit der Vermögensgegenstände. Hierzu muss der Gegenstand im Einzelfall nicht tatsächlich verwertbar sein. Vielmehr reicht die reine Möglichkeit der Einzelveräußerung aus. Es ist also auf die abstrakte, nicht die konkrete Verkehrsfähigkeit abzustellen. Weder muss im Einzelfall eine Nachfrage nach dem Vermögensgegenstand bestehen, noch steht ein gesetzliches Veräußerungsverbot der selbständigen Verwertbarkeit entgegen. Damit sind insbesondere auch diejenigen Teile des Infrastrukturvermögens für die kein Markt besteht und die in der Praxis nicht veräußerbar sind (wie z.B. Straßen“ selbständig verwertbar.“

Die in der gesamten Bundesrepublik anerkannte Verwaltungshochschule Speyer bewertet dies wie folgt:
· Der Veräußerungswert (kommunalen Anlagevermögens) ist nur dann größer als Null, wenn der Gegenstand nicht nur theoretisch, sondern auch in der Realität veräußerbar ist.


· …ist der Wiederverkaufswert vieler kommunaler Vermögensgegenstände – insbesondere im Bereich der Infrastruktur – Null…“

· Auch wenn der Gesetzgeber in NRW einen Teil des Eigenkapitals als Ausgleichsrücklage zur Verrechnung von Jahresfehlbeträgen zulässt, kann das derzeit ausgewiesene Eigenkapital nicht in seiner bilanzierten Höhe als Schuldendeckungspotential angesehen werden.

Zusammengefasst bedeutet dies, dass das in einer Bilanz dargestellt Eigenkapital nur dann echtes Eigenkapital ist, wenn es zu seinen tatsächlichen Wiederveräußerungswerten bilanziert wurde. Dies ist der an erster Stelle stehende Grundsatz für die Aufstellung der kaufmännischen Bilanz. Gegen diesen wichtigsten Grundsatz verstoßen die kommunalen Bilanzregeln. Dies hat zur Folge, dass die kommunale Bilanz Eigenkapitalwerte aufweist, die das mehrfache des tatsächlich verwertbaren Vermögens überschreiten.

Der Kommune und den für sie Handelnden wird damit eine finanzielle Grundlage und somit auch Handlungsfähigkeit vorgespielt, die tatsächlich nicht vorhanden ist. Die strategische Steuerung des Finanzhandelns der Kommune basiert damit auf falschen Annahmen. Dies führt im Ergebnis dazu, dass ein nur buchmäßig und tatsächlich nicht verwertbares Eigenkapital zum Ausgleich des kommunalen Haushalts herangezogen wird, um auch von der Kommune in Geld zu leistende Ausgaben haushaltsrechtlich zu decken. Als Folge davon müssen diese in Geld zu leistenden tatsächlichen Ausgaben teuer durch Überziehungskredite finanziert werden. Dieses System hat bereits bei einigen Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis dazu geführt, dass ihre Kontokorrentkredite höher als ihr Gesamtjahreshaushalt sind.

Um dieser Fehldarstellung der kommunalen Bilanz sowie den darauf basierenden falschen Steuerungsentscheidungen Einhalt zu gebieten, schlägt die Verwaltungshochschule Speyer vor, neben der gesetzlich vorgeschriebenen noch zusätzlich eine „richtige“ Bilanz aufzustellen, die nur noch das tatsächlich zur Schuldendeckung veräußerbare Vermögen aufweist.

Nur mit einer solchen Real-Bilanz ist eine verantwortbare kommunale Steuerung durch den Kreistag, die Ausschüsse sowie der Verwaltung möglich.

Die Erstellung einer solchen Real-Bilanz ist nicht arbeitsaufwendig. Die bereits vorliegenden Werte für das Anlagevermögen kann übernommen werden. Es genügt, dass die Verwaltung darüber eine Aussage trifft, ob der jeweilige Vermögensgegenstand zur Sicherstellung der kommunalen Aufgaben benötigt wird, und ob, im Falle, dass er zur Veräußerung gebracht werden könnte, hierfür überhaupt ein Markt besteht (Beispiel: eine nicht mehr benötigte Schule kann in der Regel als Verkaufswert nur den Grundstückswert abzüglich der Abrisskosten erzielen).
Nach diesen einfachen Grundsätzen kann ohne größeren Verwaltungsaufwand eine Real-Bilanz erstellt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Maria-Luise Streng





Hermann Josef Nöthen
[image: image1.png]









PAGE  
4

